
Gemeinde Fernwald, Ortsteil Annerod

Änderung des Flächennutzungsplanes

im Bereich „Haaracker / Im Himberg“

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinwei-
sen und Anregungen (Frist bis zum 05.11.2021).

Fernwald und Wettenberg, den 17.12.2025



Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Haaracker / Im Himberg“       Seite 2

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (11.10.2021)
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Gefahrenabwehr (13.10.2021)
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Naturschutz (05.11.2021)
Landesjagdverband Hessen e.V. (03.11.2021)
Mittelhessen Netz GmbH (11.10.2021)
Regierungspräsidium Gießen (08.11.2021)

Stellungnahmen ohne Anregungen

Amt für Bodenmanagement Marburg (29.10.2021)
Avacon Netz GmbH (28.09.2021)
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
(28.09.2021)
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (21.10.2021)
EAM Netz GmbH (07.10.2021)
Gemeindevorstand der Gemeinde Buseck (02.11.2021)
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (19.10.2021)
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (28.09.2021)
Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (01.11.2021)
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Wasser und Bodenschutz (28.10.2021)
Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie (15.11.2021)
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (06.10.2021)
Landrätin des Landkreises Gießen, Verkehrsbehörde (05.10.2021)
Magistrat der Stadt Lich (30.09.2021)
Oberhessengas Netz GmbH (13.10.2021)
Ovag Netz AG (30.09.2021)
PLEdoc GmbH (26.10.2021)
Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst Gießen (14.10.2021)
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (27.10.2021)
TenneT TSO GmbH (29.09.2021)
Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke (29.09.2021)
ZMW Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (08.10.2021)

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind keine Stellungnahmen von der Öffent-
lichkeit eingegangen.
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Beschlussempfehlung

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss

(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen werden als
Stellungnahmen der Gemeinde Fernwald beschlossen.

(2) Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung
sind in der gemäß (1) geänderten Fassung nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet
zu veröffentlichen und ergänzend öffentlich auszulegen. Die beteiligten Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der Veröffentlichung im
Internet zu benachrichtigen.
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (11.10.2021)

Beschlussempfehlungen

Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde Fernwald ist grundsätzlich bestrebt auch kleinere Flächen im Innen-
bereich einer baulichen Nutzung zuzuführen und so einen Beitrag zur baulichen
Innenentwicklung zu leisten, was sich auch anhand bereits durchgeführter Bauleit-
planverfahren nachvollziehen lässt. Die geplante bedarfsorientierte städtebauliche
Entwicklung eines größeren Gewerbegebietes lässt sich jedoch aufgrund des Flä-
chenbedarfs und der Anforderungen insbesondere an die verkehrliche Erschließung
sowie der mit einer zweckentsprechenden gewerblichen Nutzung einhergehenden
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen im Innenbereich nicht umsetzen. Vor
diesem Hintergrund soll die angestrebte Gewerbegebietsentwicklung im unmittelba-
ren südlichen Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet „In der Brennhaar III“
zulasten bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen erfolgen. Die grundsätzliche
Eignung der Flächen für eine städtebauliche Entwicklung wird dabei auch raumord-
nerisch durch die bereits zugelassene Abweichungsentscheidung bestätigt.

1.

2.

3.
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Den betroffenen Belangen der Landwirtschaft stehen im Rahmen des vorliegenden
Bauleitplanverfahrens nunmehr unter anderem die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten
Belange der Wirtschaft sowie der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen als öffentliche und in der Bauleitplanung ebenfalls beachtliche Belange ge-
genüber. Zwar wird die landwirtschaftliche Bodennutzung im Bereich des Plangebie-
tes künftig ausgeschlossen, jedoch insgesamt nicht in einem für den einzelnen Be-
trieb Existenz bedrohenden Maße eingeschränkt. So handelt es sich ausschließlich
um Pachtflächen, die im Wesentlichen nur von einem Landwirt bewirtschaftet wer-
den. Die Gemeinde Fernwald ist jedoch bemüht, den Bewirtschaftern gemeindeeige-
ne Flächen im Tausch anzubieten. Von Seiten der betroffenen Landwirtschaft wur-
den die unweit des Plangebietes gelegenen Wunschflächen, die derzeit nicht von
Fernwälder Landwirten bewirtschaftet werden, im Zuge der Vorbereitung des durch-
geführten Zielabweichungsverfahrens bereits benannt. Hinzu kommt, dass das Ge-
werbegebiet in einzelnen Bauabschnitten erschlossen und für die Bebauung freige-
geben werden soll, sodass eine Gefährdung einzelner landwirtschaftlicher Betriebe
oder eine maßgebliche Beeinträchtigung der Agrarstruktur nicht zu erwarten ist.

Ferner wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung auf die Zuordnung externer
Ausgleichsflächen zur Kompensation des mit dem Bebauungsplan bauplanungs-
rechtlich vorbereiteten Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft dahingehend ver-
zichtet, dass stattdessen Ökopunkte aus geeigneten Ökokontomaßnahmen zuge-
ordnet werden. Zwar werden im Bebauungsplan im Bereich „Hinter dem Mühlberg“
(Plankarte 2) auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, hierbei han-
delt es sich jedoch um eine anerkannte Ökokontomaßnahme, die jedoch bislang
nicht umgesetzt wurde und nunmehr auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung als
Ausgleichsmaßnahme festgesetzt und entsprechend zugeordnet werden soll. Das im
Plangebiet anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser soll schließlich gedros-
selt in Anlagen zurückgehalten werden, die sich ebenfalls außerhalb von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen befinden.
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Gefahrenabwehr (13.10.2021)

Beschlussempfehlungen

Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die in der Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplanes vorgebrachten
maßgeblichen Hinweise werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zur
weiteren Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung
zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen; der erforderliche Löschwasser-
bedarf für den Grundschutz wird im Bereich des Plangebietes sichergestellt.

1.
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Naturschutz (05.11.2021)

Beschlussempfehlungen

Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde Fernwald ist grundsätzlich bestrebt auch kleinere Flächen im Innen-
bereich einer baulichen Nutzung zuzuführen und so einen Beitrag zur baulichen
Innenentwicklung zu leisten, was sich auch anhand bereits durchgeführter Bauleit-
planverfahren nachvollziehen lässt. Die geplante bedarfsorientierte städtebauliche
Entwicklung eines größeren Gewerbegebietes lässt sich jedoch aufgrund des Flä-
chenbedarfs und der Anforderungen insbesondere an die verkehrliche Erschließung
sowie der mit einer zweckentsprechenden gewerblichen Nutzung einhergehenden
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen im Innenbereich nicht umsetzen. Vor
diesem Hintergrund soll die angestrebte Gewerbegebietsentwicklung im unmittelba-
ren südlichen Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet „In der Brennhaar III“
zulasten bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen erfolgen. Die grundsätzliche
Eignung der Flächen für eine städtebauliche Entwicklung wird dabei auch raumord-
nerisch durch die bereits zugelassene Abweichungsentscheidung bestätigt.

Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Belange des gesetzlichen Artenschutzes werden auf Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung hinreichend berücksichtigt, sodass im Zuge einer Umsetzung des
geplanten Vorhabens das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht
zu erwarten ist. Hierzu erfolgten bereits faunistische Erfassungen und eine arten-
schutzrechtliche Prüfung, deren Ergebnisse nunmehr in einem artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag zusammengefasst werden, der als Anlage zur Begründung zum
Bebauungsplan Bestandteil des Bauleitplanverfahrens ist. Die entsprechenden Ver-
meidungsmaßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen werden auf Ebene
der verbindlichen Bauleitplanung entsprechend berücksichtigt.

2.

1.
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer
Handlungsbedarf.

Zu 4 und 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Der Bereich des Plangebietes ist im Regionalplan Mittelhessen 2010 als „Vorrang-
gebiet für Landwirtschaft“ festgelegt. Hinzu kommt die überlagernde Festlegung als
„Vorranggebiet Regionaler Grünzug“, „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktio-
nen“ und „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“. Da Bauleitpläne an die
Ziele der Raumordnung anzupassen sind und der Bauleitplanung die raumordneri-
sche Festlegungen im Regionalplan Mittelhessen 2010 entgegengestanden hätten,
hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Fernwald bereits in ihrer Sitzung am
12.06.2018 beschlossen, in den Abweichungsantrag für den letzten Bauabschnitt der
Siedlungserweiterung „Auf der Jägersplatt“ auch ein Gewerbegebiet im Umfang von
rd. 6,5 ha im Anschluss an das bestehende Gebiet „In der Brennhaar“ aufzunehmen.
Daraufhin wurde die Zulassung einer Zielabweichung beantragt, um auf Ebene der
vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung somit auch die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die vorgesehene städtebauliche Entwicklung gewerblich nutz-
barer Baugrundstücke südlich des bestehenden Gewerbegebietes schaffen zu kön-
nen und das entsprechende Zielabweichungsverfahren durchgeführt. Der Haupt- und
Planungsausschuss der Regionalversammlung Mittelhessen hat bereits in seiner
Sitzung am 14.02.2019 über den Abweichungsantrag beraten und die Zielabwei-
chung unter verschiedenen Maßgaben, die im Zuge der vorliegenden Bauleitplanung
zu berücksichtigen sind, beschlossen. Zu diesen Maßgaben gehört unter anderem
die Vorgabe, dass eine zusätzliche Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter
Flächen über die Antragsflächen hinaus für naturschutzrechtliche Kompensations-
maßnahmen oder die Regenwasserrückhaltung ausgeschlossen ist. Demnach wird
auf die Zuordnung externer Ausgleichsflächen zur Kompensation des mit dem Be-
bauungsplan bauplanungsrechtlich vorbereiteten Eingriffs in Boden, Natur und Land-
schaft dahingehend verzichtet, dass stattdessen Ökopunkte aus geeigneten Ökokon-
tomaßnahmen zugeordnet werden.

3.

4.

5.

6.

7.
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Zwar werden im Bebauungsplan im Bereich „Hinter dem Mühlberg“ (Plankarte 2)
auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, hierbei handelt es sich
jedoch um eine anerkannte Ökokontomaßnahme, die jedoch bislang nicht umgesetzt
wurde und nunmehr auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung als Ausgleichs-
maßnahme festgesetzt und entsprechend zugeordnet werden soll.

Als Ergebnis der zum Entwurf des Bebauungsplanes in einem artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag zusammengefassten artenschutzrechtlichen Prüfung kann im Zuge der
verbindlichen Bauleitplanung das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestän-
de nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für Feldler-
che, Girlitz, Goldammer, Grünfink, Grünspecht, Star, Turmfalke, Abendsegler, „Bart-
fledermaus“, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Klein-
abendsegler, „Langohr“, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus
und Haselmaus ausgeschlossen und im Übrigen auch für die Zauneidechse unter
Berücksichtigung von Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen
ausgeschlossen werden.

Die beiden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse für den Bereich
des Plangebietes der über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes für den ers-
ten Bauabschnitt hinausgehenden Änderung des Flächennutzungsplanes festgestell-
ten Reviere der Feldlerche werden durch die Umsetzung des Bebauungsplanes für
den ersten Bauabschnitt nicht direkt berührt, sodass auf Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung diesbezüglich das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestän-
de seitens des Fachgutachters zunächst ausgeschlossen wurde. Sobald auf Ebene
der verbindlichen Bauleitplanung seitens der Gemeinde Fernwald auch für den zwei-
ten Bauabschnitt die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine weiterge-
hende Erschließung und städtebauliche Entwicklung im Zuge der Aufstellung eines
weiteren Bebauungsplanes in einem eigenständigen Bauleitplanverfahren geschaf-
fen werden, erfolgt auch für diesen Bereich eine abschließende artenschutzrechtli-
che Prüfung und gegebenenfalls eine entsprechende Berücksichtigung hinreichender
artenschutzrechtlicher Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Sollten dann
neben dem naturschutzrechtlichen Ausgleich entsprechende Maßnahmen zum ar-
tenschutzrechtlichen Ausgleich für betroffene Offenland-Arten erforderlich sein, wer-
den dahingehende artenschutzrechtliche Maßnahmen, die nicht über die Zuordnung
von Ökopunkten kompensiert werden können, sondern zwangsläufig die Herstellung
von Ersatzhabitaten auf geeigneten Flächen bedingen, mit einer möglichst geringen
Betroffenheit der Belange der Landwirtschaft und der Agrarstruktur konzipiert.
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Da auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung keine konkreten baulichen Eingriffe
planungsrechtlich vorbereitet werden, besteht diesbezüglich im Rahmen der vorlie-
genden Bauleitplanverfahren demnach zunächst kein weiterer Handlungsbedarf.

Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nicht entsprochen,
da es sich hierbei nicht um eine rechtsverbindliche Festsetzung im Bebauungsplan,
sondern um einen Hinweis zur Eingriffsminimierung handelt. Im Übrigen wird der
bereits im Bebauungsplan enthaltene Hinweis ergänzt und auf die nunmehr ein-
schlägigen Regelungen des § 35 Hessisches Gesetz zum Schutz der Natur und zur
Pflege der Landschaft (Hessisches Naturschutzgesetz – HeNatG) verwiesen. Auf
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer Hand-
lungsbedarf.

Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsprochen; die
Artenlisten werden zum Entwurf des Bebauungsplanes entsprechend angepasst. Auf
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer Hand-
lungsbedarf.
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Landesjagdverband Hessen e.V. (03.11.2021)

Beschlussempfehlungen

Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde Fernwald ist grundsätzlich bestrebt auch kleinere Flächen im Innen-
bereich einer baulichen Nutzung zuzuführen und so einen Beitrag zur baulichen
Innenentwicklung zu leisten, was sich auch anhand bereits durchgeführter Bauleit-
planverfahren nachvollziehen lässt. Die geplante bedarfsorientierte städtebauliche
Entwicklung eines größeren Gewerbegebietes lässt sich jedoch aufgrund des Flä-
chenbedarfs und der Anforderungen insbesondere an die verkehrliche Erschließung
sowie der mit einer zweckentsprechenden gewerblichen Nutzung einhergehenden
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen im Innenbereich nicht umsetzen. Vor
diesem Hintergrund soll die angestrebte Gewerbegebietsentwicklung im unmittelba-
ren südlichen Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet „In der Brennhaar III“
zulasten bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen erfolgen. Die grundsätzliche
Eignung der Flächen für eine städtebauliche Entwicklung wird dabei auch raumord-
nerisch durch die bereits zugelassene Abweichungsentscheidung bestätigt.

Als Ergebnis der zum Entwurf des Bebauungsplanes in einem artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag zusammengefassten artenschutzrechtlichen Prüfung kann im Zuge der
verbindlichen Bauleitplanung das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestän-
de nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für Feldler-
che, Girlitz, Goldammer, Grünfink, Grünspecht, Star, Turmfalke, Abendsegler, „Bart-
fledermaus“, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Klein-
abendsegler, „Langohr“, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus
und Haselmaus ausgeschlossen und im Übrigen auch für die Zauneidechse unter
Berücksichtigung von Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen
ausgeschlossen werden.

1.
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Die beiden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse für den Bereich
des Plangebietes der über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes für den ers-
ten Bauabschnitt hinausgehenden Änderung des Flächennutzungsplanes festgestell-
ten Reviere der Feldlerche werden durch die Umsetzung des Bebauungsplanes für
den ersten Bauabschnitt nicht direkt berührt, sodass auf Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung diesbezüglich das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestän-
de seitens des Fachgutachters zunächst ausgeschlossen wurde. Sobald auf Ebene
der verbindlichen Bauleitplanung seitens der Gemeinde Fernwald auch für den zwei-
ten Bauabschnitt die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine weiterge-
hende Erschließung und städtebauliche Entwicklung im Zuge der Aufstellung eines
weiteren Bebauungsplanes in einem eigenständigen Bauleitplanverfahren geschaf-
fen werden, erfolgt auch für diesen Bereich eine abschließende artenschutzrechtli-
che Prüfung und gegebenenfalls eine entsprechende Berücksichtigung hinreichender
artenschutzrechtlicher Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen.

Zur Kompensation des mit dem Bebauungsplan bauplanungsrechtlich vorbereiteten
Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung zum Entwurf des Bebauungsplanes entsprechende Ökopunkte aus ge-
eigneten Ökokontomaßnahmen zugeordnet. Darüber hinaus werden im Bebauungs-
plan im Bereich „Hinter dem Mühlberg“ (Plankarte 2) auch entsprechende Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt, hierbei handelt es sich um eine anerkannte Ökokon-
tomaßnahme, die jedoch bislang nicht umgesetzt wurde und nunmehr auf Ebene der
verbindlichen Bauleitplanung als Ausgleichsmaßnahme festgesetzt und entspre-
chend zugeordnet werden soll. Gesetzlich geschützte Biotope werden im Zuge der
vorliegenden Planung nicht berührt.
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Mittelhessen Netz GmbH (11.10.2021)

Beschlussempfehlungen

Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zur weiteren Berück-
sichtigung in die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer Hand-
lungsbedarf.

1.

2.

3.

4.
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Regierungspräsidium Gießen (08.11.2021)

Beschlussempfehlungen

Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; eine entsprechende ver-
tragliche Vereinbarung mit der Oberen Landesplanungsbehörde wurde zwi-
schenzeitlich erarbeitet.

1.

2.

3.
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Zu 4 und 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird auf die Zuordnung externer Aus-
gleichsflächen zur Kompensation des mit dem Bebauungsplan bauplanungsrechtlich
vorbereiteten Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft dahingehend verzichtet, dass
stattdessen Ökopunkte aus geeigneten Ökokontomaßnahmen zugeordnet werden.
Zwar werden im Bebauungsplan im Bereich „Hinter dem Mühlberg“ (Plankarte 2)
auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, hierbei handelt es sich
jedoch um eine anerkannte Ökokontomaßnahme, die jedoch bislang nicht umgesetzt
wurde und nunmehr auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung als Ausgleichs-
maßnahme festgesetzt und entsprechend zugeordnet werden soll. Das im Plange-
biet anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser soll gedrosselt in Anlagen
zurückgehalten werden, die sich ebenfalls außerhalb von landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen befinden. Die Ableitung des Niederschlagwassers ist als Ergebnis ver-
schiedener Vorplanungen und der Abstimmung der Entwässerungskonzeption mit
der Oberen Wasserbehörde über Sammelleitungen in Richtung Nordosten geplant.
Östlich des bestehenden Gewerbegebiets „In der Brennhaar III“ besteht bereits ein
Regenrückhalte- und Versickerungsbecken, das im Zuge der Planung erweitert wird.

Die Ergebnisse der zum Entwurf des Bebauungsplanes durchgeführten schalltechni-
schen Untersuchungen werden in einem Schalltechnischen Gutachten dargelegt und
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, insbesondere durch die Festsetzung
von sogenannten Emissionskontingenten für die einzelnen Teilflächen des geplanten
Gewerbegebietes, zum Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt. Hierdurch wird
die Wahrung eines hinreichenden Schallschutzes, auch unter Berücksichtigung der
Vorbelastung, sichergestellt und zugleich eine gewerbliche Nutzung ermöglicht, die
innerhalb des Plangebietes immissionsschutzrechtlich verträglich untergebracht
werden kann. Darüber hinaus wird zum Entwurf des Bebauungsplanes im Hinblick
auf die Art der baulichen Nutzung, anstelle des bislang vorgesehenen Gewerbege-
bietes, ein entsprechend eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt, innerhalb
dessen wesentlich störende Gewerbebetriebe und Anlagen unzulässig sind. Im Übri-
gen wurde auch der zwischenzeitlich im Bereich des Plangebietes vorgesehene
Feuerwehrstandort aus immissionsschutzrechtlicher Sicht auf die Verträglichkeit mit
den westlich angrenzenden schutzbedürftigen (Wohn-)Nutzungen untersucht.

4.

5.

6.

7.

8.
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Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden vom Lan-
desamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie, mit Stellungnahme vom
15.11.2021 keine Bedenken oder Änderungswünsche vorgebracht. Im Rahmen des
Zielabweichungsverfahrens hatte das Landesamt die Planung im damaligen Stadium
jedoch zunächst noch abgelehnt, da nicht sichergestellt gewesen sei, dass die öf-
fentlichen Belange des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege hinrei-
chend berücksichtigt werden und damit zu rechnen gewesen sei, dass die im Plan-
gebiet vorhandenen Kulturdenkmäler durch die Bebauung zerstört werden. Um Qua-
lität und Quantität der archäologischen Befunde zu überprüfen und später zu fundier-
ten Stellungnahmen zu gelangen, sei zunächst ein archäologisches Gutachten in
Form einer vorbereitenden Untersuchung erforderlich gewesen, deren Kosten der
Planungsträger als Verursacher zu tragen habe. Auf dieser Basis wurde die Maßga-
be 7 in die Zielabweichungsentscheidung aufgenommen.

Das damalige Abweichungsverfahren umfasste aufgrund entgegenstehender Ziele
der Raumordnung des Regionalplanes Mittelhessen 2010 auch das Wohngebiet
„Jägersplatt III“. Hier waren die einzelnen Bauabschnitte jeweils baubegleitend un-
tersucht worden, allerdings ohne Nachweis bzw. Bestätigung archäologischer Be-
funde. Das Landesamt ist daher im Zuge der vorliegenden Bauleitplanung nunmehr
zu einer anderen Einschätzung gelangt und hat dies auch per Mail vom 24.01.2024
entsprechend mitgeteilt. Demnach wird dem bereits im Vorentwurf enthaltenen Hin-
weis auf § 21 HDSchG zugestimmt und bei derzeitiger Kenntnislage keine Veranlas-
sung für bauvorgreifende Untersuchungen gesehen.

Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zu 8 und 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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9.
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Zu 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Als Ergebnis verschiedener Vorplanungen und der Abstimmung der Entwässerungs-
konzeption mit der Oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Gießen soll
das Schmutzwasser in den vorhandenen Schmutzwasserkanal in der Gottlieb-
Daimler-Straße entwässert werden und wird somit zur Kläranlage Gießen abgeleitet.
Die Ableitung des Niederschlagwassers ist über Sammelleitungen in Richtung Nord-
osten geplant. Östlich des bestehenden Gewerbegebiets „In der Brennhaar III“ be-
steht bereits ein Regenrückhalte- und Versickerungsbecken, das im Zuge der Pla-
nung erweitert wird. Das Becken wird zukünftig sowohl für die Flächen des vorlie-
gend geplanten Gewerbegebietes als auch für das bestehende Gewerbegebiet „In
der Brennhaar III“ ausgelegt und dient ausschließlich zur Pufferung der Abflussspit-
zen und zum Rückhalt des Niederschlagwassers. Eine Versickerung innerhalb des
Beckens ist nicht geplant. Im weiteren Verlauf befindet sich nach dem Becken ein
Drosselschacht. Dieser leitet das Wasser mit einer Drosselwassermenge von 18,8 l/s
[1 l/(s*ha)] in den vorhandenen Schmutzwasserkanal ein. Die Notentlastung des
Rückhaltebeckens soll in Abstimmung mit der Oberen Wasserbehörde in die östlich
gelegenen Waldflächen geleitet und dort großflächig versickert werden.

Zu 11: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

10.

11.
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Zu 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; der Anregung wird entspro-
chen.

Verwiesen wird auf die vorgenannten Ausführungen unter Punkt 10.

Zu 14 und 15: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer
Handlungsbedarf.

13.

14.

12.
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Zu 16: Die Ausführungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde Fernwald ist grundsätzlich bestrebt auch kleinere Flächen im Innen-
bereich einer baulichen Nutzung zuzuführen und so einen Beitrag zur baulichen
Innenentwicklung zu leisten, was sich auch anhand bereits durchgeführter Bauleit-
planverfahren nachvollziehen lässt. Die geplante bedarfsorientierte städtebauliche
Entwicklung eines größeren Gewerbegebietes lässt sich jedoch aufgrund des Flä-
chenbedarfs und der Anforderungen insbesondere an die verkehrliche Erschließung
sowie der mit einer zweckentsprechenden gewerblichen Nutzung einhergehenden
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen im Innenbereich nicht umsetzen. Vor
diesem Hintergrund soll die angestrebte Gewerbegebietsentwicklung im unmittelba-
ren südlichen Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet „In der Brennhaar III“
zulasten bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen erfolgen. Die grundsätzliche
Eignung der Flächen für eine städtebauliche Entwicklung wird dabei auch raumord-
nerisch durch die bereits zugelassene Abweichungsentscheidung bestätigt.

15.

16.
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Die Belange des Bodenschutzes werden im Rahmen der Umweltprüfung und der
Erstellung des Umweltberichtes in der fachlich gebotenen und gesetzlich erforderli-
chen Form berücksichtigt und in die Abwägung der Belange eingestellt. Zudem kann
etwa durch die Festsetzungen zur wasserdurchlässigen Befestigung von oberirdi-
schen Pkw-Stellplätzen und zum Ausschluss von wasserdichten oder nicht durch-
wurzelbaren Materialien zur Freiflächengestaltung auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung ein Beitrag zum vorsorgenden Bodenschutz geleistet werden.

Zu 17: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zu 18: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer
Handlungsbedarf.

17.

18.
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Zu 19 und 20: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Ergebnisse der zum Entwurf des Bebauungsplanes durchgeführten schalltechni-
schen Untersuchungen werden in einem Schalltechnischen Gutachten dargelegt und
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, insbesondere durch die Festsetzung
von sogenannten Emissionskontingenten für die einzelnen Teilflächen des geplanten
Gewerbegebietes, zum Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt. Hierdurch wird
die Wahrung eines hinreichenden Schallschutzes, auch unter Berücksichtigung der
Vorbelastung, sichergestellt und zugleich eine gewerbliche Nutzung ermöglicht, die
innerhalb des Plangebietes immissionsschutzrechtlich verträglich untergebracht
werden kann. Darüber hinaus wird zum Entwurf des Bebauungsplanes im Hinblick
auf die Art der baulichen Nutzung, anstelle des bislang vorgesehenen Gewerbege-
bietes, ein entsprechend eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt, innerhalb
dessen wesentlich störende Gewerbebetriebe und Anlagen unzulässig sind. Im Übri-
gen wurde auch der zwischenzeitlich im Bereich des Plangebietes vorgesehene
Feuerwehrstandort aus immissionsschutzrechtlicher Sicht auf die Verträglichkeit mit
den westlich angrenzenden schutzbedürftigen (Wohn-)Nutzungen untersucht.

Zu 21: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weiteren Berück-
sichtigung in die Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes auf-
genommen.

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer
Handlungsbedarf.

Zu 22 bis 24: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde Fernwald ist grundsätzlich bestrebt auch kleinere Flächen im Innen-
bereich einer baulichen Nutzung zuzuführen und so einen Beitrag zur baulichen
Innenentwicklung zu leisten, was sich auch anhand bereits durchgeführter Bauleit-
planverfahren nachvollziehen lässt.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Die geplante bedarfsorientierte städtebauliche Entwicklung eines größeren Gewer-
begebietes lässt sich jedoch aufgrund des Flächenbedarfs und der Anforderungen
insbesondere an die verkehrliche Erschließung sowie der mit einer zweckentspre-
chenden gewerblichen Nutzung einhergehenden immissionsschutzrechtlichen Anfor-
derungen im Innenbereich nicht umsetzen. Vor diesem Hintergrund soll die ange-
strebte Gewerbegebietsentwicklung im unmittelbaren südlichen Anschluss an das
bestehende Gewerbegebiet „In der Brennhaar III“ zulasten bislang landwirtschaftlich
genutzter Flächen erfolgen. Die grundsätzliche Eignung der Flächen für eine städte-
bauliche Entwicklung wird dabei auch raumordnerisch durch die bereits zugelassene
Abweichungsentscheidung bestätigt.

Den betroffenen Belangen der Landwirtschaft stehen im Rahmen des vorliegenden
Bauleitplanverfahrens nunmehr unter anderem die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten
Belange der Wirtschaft sowie der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen als öffentliche und in der Bauleitplanung ebenfalls beachtliche Belange ge-
genüber. Zwar wird die landwirtschaftliche Bodennutzung im Bereich des Plangebie-
tes künftig ausgeschlossen, jedoch insgesamt nicht in einem für den einzelnen Be-
trieb Existenz bedrohenden Maße eingeschränkt. So handelt es sich ausschließlich
um Pachtflächen, die im Wesentlichen nur von einem Landwirt bewirtschaftet wer-
den. Die Gemeinde Fernwald ist jedoch bemüht, den Bewirtschaftern gemeindeeige-
ne Flächen im Tausch anzubieten. Von Seiten der betroffenen Landwirtschaft wur-
den die unweit des Plangebietes gelegenen Wunschflächen, die derzeit nicht von
Fernwälder Landwirten bewirtschaftet werden, im Zuge der Vorbereitung des durch-
geführten Zielabweichungsverfahrens bereits benannt. Hinzu kommt, dass das Ge-
werbegebiet in einzelnen Bauabschnitten erschlossen und für die Bebauung freige-
geben werden soll, sodass eine Gefährdung einzelner landwirtschaftlicher Betriebe
oder eine maßgebliche Beeinträchtigung der Agrarstruktur nicht zu erwarten ist.

Geeignete Alternativflächen an anderer Stelle im Gemeindegebiet stehen für die
vorgesehene Planung, wie bereits in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt,
nicht zur Verfügung. So weist der derzeit rechtsgültige Regionalplan Mittelhessen
2010 an drei Stellen „Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe Bestand“ aus. Der
Bebauungsplan „Gewerbegebiet am Berg“ von 1993 ist bis auf einzelne kleinere
Freiflächen, die von angrenzenden Unternehmen für die eigene Erweiterung bevorra-
tet werden, vollständig ausgeschöpft.

25.

26.

27.

28.
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Die innerhalb des „Vorranggebietes Industrie und Gewerbe Bestand“ im Norden des
Ortsteils Steinbach liegenden Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
„Oppenröder Straße“ – 3. Änderung von 2008 sind ebenfalls erschöpft. Bei dem im
Ortsteil Annerod dargestellten „Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe Bestand“
handelt es sich um den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „In der
Brennhaar“ von 1968. Dieses Gebiet ist bis auf mehrere Vorbehaltsflächen gebiets-
ansässiger Unternehmen für die eigene Erweiterung ebenfalls bereits vollständig
bebaut.

Zu 25: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 26: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu 27: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Verwiesen wird zunächst auf die vorgenannten Ausführungen unter Punkt 22 bis 24.
Darüber hinaus befinden sich innerhalb der geschlossenen Ortslagen sowie inner-
halb der räumlichen Geltungsbereiche rechtswirksamer Bebauungspläne innerhalb
des Gemeindegebietes keine größeren, zusammenhängenden gewerblich nutzbaren
Flächen in der für die weitere gewerbliche Entwicklung in der Gemeinde Fernwald
erforderlichen Größenordnung.

Zu 28 bis 30: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen
wird gemäß den aktuell maßgeblichen städtebaurechtlichen Anforderungen
entsprochen.

29.

30.




